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(54) Automatenbeutel auf einer Rolle

(57) Die Erfindung betrifft einen Automatenbeutel (2)
aus einer Kunststofffolie mit einer Einfüllöffnung (8), einer
Vorderwand (3), einer Rückwand (4) und einer im Be-
reich der Einfüllöffnung (8), verlängerten Rückwand (4)
zur Bildung einer Beutelklappe (9), wobei die Vorder-
wand (3) und die Rückwand (4) an ihren Längsseiten
(13, 14), zur Bildung von Seitenwänden, und an einer

der Einfüllöffnung (8) entgegen gesetzten Querseite, zur
Bildung einer Bodennaht (6, 7), miteinander verschweißt
sind, wobei der Beutel (2) eine über die Bodennaht (6,
7) hinausragende Verlängerung (10) aufweist und dass
zumindest die Beutelklappe (9) lösbar mit einer Beutel-
klappe (9) eines weiteren Beutels (2) und die Verlänge-
rung (10) durchgängig mit den Beuteln (2) verbunden ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Beutel aus einer
Kunststofffolie, insbesondere Automatenbeutel, mit ei-
ner Einfüllöffnung, einer Vorderwand, einer Rückwand
und einer im Bereich der Einfüllöffnung, verlängerten
Rückwand zur Bildung einer Beutelklappe, wobei die
Vorderwand und die Rückwand an ihren Längsseiten,
zur Bildung von Seitenwänden und an einer der Einfüll-
öffnung entgegen gesetzten Querseite, zur Bildung einer
Bodennaht, miteinander verschweißt sind.
[0002] Bei der fortlaufenden Herstellung von Beuteln
ist es allgemein bekannt, die Beutel in einer vorher be-
stimmbaren Anzahl, beispielsweise in einer Anzahl von
cirka 500 Beuteln, zu so genannten Beutelstapeln in ei-
ner Sammelvorrichtung zusammenzutragen. Als Sam-
melvorrichtung eignet sich beispielsweise eine Stiftsta-
pelfördereinrichtung mit einer sich in horizontaler Rich-
tung bewegenden Stiftstapelförderkette, die auf Stapel
stiften die abgetrennten Beutel aufnimmt. In jeden Beutel
sind die Stapelöffnungen eingestanzt, deren Abstand die
Abstände der Stapelstifte auf der Stiftstapelförderkette
entsprechen. Bei der Erzeugung der Beutelstapel ist es
ferner bekannt, diese durch einen Drahtbügel (Wicket)
zu fixieren und zwar dergestalt, dass Schenkel des
Drahtbügels durch die Stapelöffnungen im Klappenteil
der Beutel hindurchgeführt werden. Zu diesem Zweck
wird entweder der Beutelstapel von den Stapelstiften der
Stiftstapelfördereinrichtung abgehoben und mit den nun
lose auf einander liegenden Beuteln auf die Schenkel
des Drahtbügels aufgesteckt oder die Schenkel des
Drahtbügels werden in hohlnutartige Ausnehmungen der
Stapelstifte der Stiftstapelförderkette eingesteckt und auf
diese Weise der jeweilige Beutelstapel entnommen. Zur
Stabilisierung der Beutelstapel und zum Schutz gegen
Beschädigung durch die Enden der Drahtbügel bei der
gemeinsamen Verpackung mehrerer Beutelstapel wer-
den diese zwischen einem vorderen und hinteren Deck-
blatt eingelegt und zusätzlich durch auf die Schenkel der
Drahtbügel aufgesteckte Sicherungsscheiben bzw.
Gummistopfen gesichert. Alle diese Vorgänge werden in
der Regel von einer Bedienungsperson manuell ausge-
führt und sind in der EP 1 036 741 B1 beschrieben.
[0003] Abgesehen von dem beträchtlichen Aufwand
an Hilfsmaterialien lassen sich solche Beutelstapel we-
gen der störrischen Drahtbügel recht schwierig verpak-
ken und transportieren.
[0004] Auch beim Abpackvorgang, das heißt beim Be-
füllen eines Beutels mit einem Produkt, beispielsweise
mit einem Hygieneartikel für Damen, Windeln, Brot oder
dergleichen, ergeben sich erhebliche Nachteile. Beim
Füllvorgang dient der durch die ausgestanzten Stapel-
öffnungen hindurch geführte Drahtbügel dazu, die Beu-
telstapel in der Verpackungsmaschine, beispielsweise
einem Packautomaten, zu befestigen. Da beim Abpack-
vorgang das eingefüllte Produkt, zum Beispiel ein Brot
zusammen mit dem dieses umschließenden Beutel zu-
sammen abgezogen wird, ergibt es sich, dass der gefüllte

Beutel linear zu einer Verschlusseinrichtung befördert
wird. Das lineare Abziehen des Beutels mit eingefülltem
Produkt erfordert nicht nur einen genau in der Maßfüh-
rung gestalteten Beutel, sondern es kommt dabei auch
zu einem schlagartigen Einreißen der üblicherweise zwi-
schen den Stapelöffnungen und der Stirnkante der Klap-
pe befindlichen Anschnittstelle. Der eingerissene Rand-
bereich der Klappe verleiht dem Beutel insgesamt nicht
nur ein unschönes Aussehen, sondern es kommt noch
hinzu, dass die Beutelklappenfläche nicht mehr ohne
weiteres zur sicheren Befestigung von Verschlussele-
menten, wie Klebeetiketten oder dergleichen und/oder
als Fläche zum Bedrucken oder zur Aufnahme von Hin-
weisen geeignet ist.
[0005] Schließlich müssen nach dem Befüllen aller
Beutel gegebenenfalls die Drahtbügel wieder zum Her-
steller der Beutel zurücktransportiert, nach Größen sor-
tiert und gegebenenfalls aufbereitet werden, damit sie
erneut verwendet werden können.
[0006] Um diese Nachteile zu überwinden, ist in der
EP 1 036 741 B1 vorgeschlagen worden, dass die An-
schnittsstelle als Abreißperforation von jeweils einer un-
ter einem Winkel zur Einfüllöffnung verlaufenden, einen
Eckenabschnitt begrenzenden Perforationslinien gebil-
det ist, und das in jedem Eckenabschnitt wenigstens eine
die Beutel im Stapel miteinander verblockende Verblok-
kungsstelle angeordnet ist. Nachteilig hieran ist, dass die
Beutelstapel weiterhin in ihrer begrenzten Anzahl von
Hand eingelegt und der perforierte, verblockte und in der
Maschine verbleibende Randabschnitt entfernt werden
muss.
[0007] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
nen Beutelstapel der eingangs genannten Art zu schaf-
fen, der ohne aufwendige Hilfsmittel auskommt, darüber
hinaus die Leistungsfähigkeit einer Verpackungsmaschi-
ne deutlich erhöht und mit minimalen konstruktiven und
materiellem Aufwand zu realisieren ist.
[0008] Die Aufgabe wird dadurch gelöst, dass der Beu-
tel eine über die Bodennaht hinausragende Verlänge-
rung aufweist und dass zumindest die Beutelklappe lös-
bar mit einer Beutelklappe eines weiteren Beutels und
die Verlängerung durchgängig und lösbar mit den Beu-
teln verbunden ist. Durch die erfindungsgemäße Ausge-
staltung des Beutels oder vielmehr der miteinander ver-
bundenen Beutel ist nun die Möglichkeit geschaffen ei-
nen Automatenbeutel als Rollenware, zum Beispiel in
eine Verpackungsmaschine, einzulegen.
[0009] Durch eine erste lösbare Verbindung zwischen
zwei benachbarten Beuteln im Bereich der Beutelklappe
und eine zweite Verbindung der Beutel durch die Verlän-
gerung im Bereich der Bodennaht, wird es erfindungs-
gemäß möglich einen wickelfähiger Beutel bereit zu stel-
len. Hierbei dient die durchgängige, das heißt sich über
alle miteinander verbundenen Beutel erstreckende Ver-
längerung am unteren Ende des Beutels im Bereich der
Bodennaht als Halte- oder Wickelstreifen. Der Halte-
oder Wickelstreifen ist lösbar mit den Beuteln verbunden,
dies kann zum Beispiel mittels einer Perforation erfolgen,
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die gemeinsam mit der Herstellung der Schweißung der
Bodennaht in den Beutel eingebracht wird. Somit fungiert
der Halte- oder Wickelstreifen einerseits als Bindeglied
zwischen den Beuteln und anderseits wird ein durchgän-
giger Kunststofffolienstreifen zum sicheren Fördern der
Beutel in der Verpackungsmaschine bereitgestellt. Nach,
vor oder während der Befüllung des Beutels wird der Hal-
te- oder Wickelstreifen vom Beutel getrennt und kann
separat einsorgt werden, wird der Halte- oder Wickel-
streifen in der Verpackungsmaschine ebenfalls wieder
aufgerollt wird ein leichtes und Platz sparendes Entsor-
gen ermöglicht. Die lösbare Verbindung im Bereich der
Beutelklappe dient dabei genau wie die Verlängerung im
Bereich der Bodennaht als Halte- oder Wickelstreifen,
wobei die Beutelklappe als funktionelles Element des
Beutels fest mit dem Beutel verbunden ist, wobei die Beu-
telklappe vorzugsweise als Teil der Rückwand des Beu-
tels ausgebildet ist. Zum sicheren Aufwickeln der Beutel
und Führen der Beutel in der Maschine sind die neben-
einander angeordneten Beutelklappen lösbar miteinan-
der verbunden.
[0010] Bevorzugt werden die Beutelklappen mittels ei-
ner Perforation verbunden, so dass ein leichtes Trennen
der Beutel in der Verpackungsmaschine realisierbar ist.
Hierbei wird an die Perforation einerseits die Anforderung
gestellt, dass sie genügend fest ist um ein Wickeln und
ein transportieren durch die Maschine zu ermöglichen
und andererseits muss die Perforation leicht lösbar sein
um ein problemloses Trennen der einzelnen Beutel in
der Verpackungsmaschine zu ermöglichen.
[0011] Durch den erfindungsgemäßen Einsatz von ge-
wickelten Beuteln in Verpackungsmaschinen wird die in
der Maschine zur Verfügung stehende Anzahl von Beu-
teln deutlich erhöht. Sind auf einem nach dem Stand der
Technik bekannten Beutelstapel cirka 500 Beutel vor-
handen, so ist es durch das Wickeln der Beutel zu einer
Beutelrolle möglich je nach Beutelgröße, Durchmesser
der Rolle und Dicke der Folie ein Vielfaches an Beuteln
auf eine Rolle oder in sich selbst aufzuwickeln. Dies bietet
wiederum den Vorteil, dass ein Bediener der Maschine
weniger Zeit für die Bestückung der Verpackungsma-
schine aufwenden muss, was sich wiederum positiv auf
die Nebenzeiten, insbesondere die Bestückungszeiten,
der Maschine auswirkt.
[0012] Nachfolgend wird die Erfindung anhand eines
Ausführungsbeispiels näher erläutert. Es zeigt:

Figur 1 eine teilweise abgewickelte Beutelrolle, sowie
einen Beutel in einem Längsschnitt, als drei-
dimensionale Darstellung und

Figur 2 einen Teil eines gefalteten Beutels im Quer-
schnitt und in einer dreidimensionalen Dar-
stellung.

[0013] In der Figur 1 ist eine teilweise abgewickelte
Beutelrolle 1 in einer dreidimensionalen Ansicht darge-
stellt, dabei ist es möglich die Beutel 2 in sich zu wickeln

oder die Beutel 2 auf einer Rolle aufzuwickeln. Die Beutel
2 bestehen aus einer Vorderwand 3 und einer Rückwand
4, die in diesem Ausführungsbeispiel mit einer Bodenfal-
te 5 verbunden sind. Anzumerken bleibt hier, dass der
Beutel 2 natürlich auch ohne Bodenfalte 5 ausbildbar ist.
[0014] Die Beutel 2 sind aus einer Kunststofffolie her-
gestellt, die bevorzugt eine thermoplastische Kunststoff-
folie ist, die eine Dicke von 20 Pm bis 100 Pm, bevorzugt
mit
einer Dicke von 35 Pm bis 80 Pm, aufweist. Ein bevor-
zugter Kunststoff ist hierbei Polyethylen (PE).
[0015] Entlang der Bodenfalte 5 des Beutels verläuft
eine Bodennaht 6, wobei in diesem Ausführungsbeispiel
zwei Bodennähte 6, 7, einmal an der Vorderwand 3 und
einmal an der Rückwand 4 vorhanden sind. Im Bereich
einer Beutelöffnung 8 besitzt der Beutel 2 eine Beutel-
klappe 9, die aus einem Teil der Rückwand 4 gebildet
wird. Mittels der Beutelklappe 9 ist der Beutel 2 nach dem
Befüllen verschließbar, wie beispielsweise in der DE 199
17 902 A1 beschrieben. Einen weiteren Teil der Rück-
wand 4 bildet in diesem Ausführungsbeispiel die Verlän-
gerung 10. Die Verlängerung 10 ist durchgängig mit allen
Beuteln 2 verbunden, wobei die Verlängerung 10 lösbar,
vorzugsweise durch eine Perforation 11, mit dem Beutel
verbunden ist. Die Beutel 2 selbst sind mittels einer
Trennnahtschweißung 12 oder einer Doppelschrumpf-
nahtschweißung 12 von einander getrennt, wobei durch
diese Schweißung gleichzeitig die Seitennähte 13, 14
erzeugt werden. Im Bereich der Beutelklappe 9 sind die
Beutel 2 mittels einer weiteren Perforation 15 verbunden.
Wird bei einem Automatenbeutel 2 die Beutelklappe 9
nicht benötigt, so ist optional eine Perforation 16 an der
Beutelöffnung 8 anbringbar, so dass die Beutelklappe 9
vom Beutel 2 trennbar ist.
[0016] Alternativ ist es erfindungsgemäß ebenfalls
vorstellbar, die Beutel 2 aus einem Halbschlauch herzu-
stellen, wobei während der Faltung der Bodenfalte 5 aus
dem Halbschlauch gleichzeitig die Vorderwand 3 und die
Rückwand 4 auszubilden. Hierbei wird die Bodenfalte 5
derart in den Halbschlauch eingebracht, dass eine Ver-
längerung 10 und eine Beutelklappe 9 in der, wie in Figur
1 gezeigter Form, vorliegen. Hierbei wäre dann die Ver-
längerung 10 doppelwandig. Zur Bildung eines Beutels
2 wäre dann lediglich eine Schweißung 7 im Bereich des
Bodens des Beutels 2 notwendig.
[0017] Darüber hinaus ist es alternativ ebenfalls vor-
stellbar, auf die Perforation 11 zu verzichten und ein Ab-
trennen der Verlängerung könnte dann, beim Abpacken
durch Trennschnitte im Abpackautomaten erfolgen. Dies
gilt einerseits für die Verlängerung 10, wie auch für die
Beutelklappe 9. So ist es eben auch vorstellbar, nicht nur
die Verlängerung 10 mittels Trennschnitten sondern
auch die Beutelklappe 9 mittels Trennschnitten, im Be-
reich der gestrichelten Linie 16, vom Beutel 2 zu trennen.
[0018] Wie aus der Figur 1 ersichtlich stehen zum Auf-
wickeln der Beutel 2 und zur Förderung der Beutel 2 in
und durch eine Verpackungsmaschine zwei Halte- oder
Wickelstreifen 9, 10 zur Verfügung. Durch die Halte- oder
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Wickelstreifen sind die Beutel 2 zusätzlich sehr leicht und
positionsgenau in der Verpackungsmaschine führbar.
Dabei wird nach, vor oder während des Einführens des
Produktes in die Einfüllöffnung 8 des Beutels 2 die Ver-
längerung 10 oder die Verlängerung 10 und die Beutel-
klappe 9 vom Beutel 2 getrennt.
[0019] Bei der erfindungsgemäßen Lösung werden die
fertigen Beutel 2 im Einfüllbereich 8 und im Bereich des
Beutelbodens mit Trägerfolien 9, 10, vorzugsweise aus
dem gleichen Werkstoff, versehen. Die Trägerfolien 9,10
werden durch eine Perforation 11, 16 abgerissen oder
mittels eines Schnitts abgeschnitten und somit vom Beu-
tel 2 getrennt. Es ist folglich erfindungsgemäß sogar
möglich auf eine Perforation 11 im Bereich des Beutel-
bodens 17 zu verzichten und lediglich eine Perforation
15 zwischen den Beutelklappen einzubringen. Mittels
dieser Trägerfolien 9, 10 lassen sich die Beutel 2 aufrol-
len und zu größeren Gebinden 1 erstellen. Beim an-
schließenden Packvorgang im Abpackautomaten bezie-
hungsweise der Verpackungsmaschine werden die Trä-
gerfolien
9, 10 vom Beutel 2 getrennt und entsorgt, wobei die ab-
getrennten Trägerfolien 9, 10 durch Recycling wieder-
verwertet werden könnnen.
[0020] Um eine definierte und vor allen Dingen gleich-
mäßige Beutelrolle 1 darzustellen ist in der Figur 2 ein
Beispiel für eine mögliche Faltung eines Beutels 2 vor
dem Aufwickeln wiedergegeben. Die Figur 2 zeigt den in
Figur 1 ausführlich beschriebenen Beutel 2 in einer Fal-
tung, bei der die Beutelklappe 9 und ein Teil der Vorder-
wand 3 über die Einfüllöffnung 8 gefaltet wurde. Dadurch
ergibt sich auf der linken Seite in der Figur 2 und am
Beutelboden 17 im Bereich der Bodenfalte 5 ein jeweils
4 lagiger Aufbau, wodurch ein gleichmäßiges Wickeln
und somit eine gleichmäßig Dicke Beutelrolle 1 ermög-
licht wird. Darüber hinaus ist es natürlich ebenfalls mög-
lich die Beutelklappe 9 in eine Richtung gegen die Ein-
füllöffnung zu falten.

Patentansprüche

1. Beutel aus einer Kunststofffolie, insbesondere Au-
tomatenbeutel (2), mit einer Einfüllöffnung (8), einer
Vorderwand (3), einer Rückwand (4) und einer im
Bereich der Einfüllöffnung (8), verlängerten Rück-
wand (4) zur Bildung einer Beutelklappe (9), wobei
die Vorderwand (3) und die Rückwand (4) an ihren
Längsseiten, zur Bildung von Seitenwänden, und an
einer der Einfüllöffnung (8) entgegen gesetzten
Querseite, zur Bildung einer Bodennaht (6, 7), mit-
einander verschweißt sind, dadurch gekennzeich-
net, dass der Beutel (2) eine über die Bodennaht
(6, 7) hinausragende Verlängerung (10) aufweist
und dass zumindest die Beutelklappe (9) lösbar mit
einer Beutelklappe (9) eines weiteren Beutels (2)
und die Verlängerung (10) durchgängig mit den Beu-
teln (2) verbunden ist.

2. Beutel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass die Verlängerung (10) lösbar, insbeson-
dere mittels einer Perforation (11), mit den Beuteln
(2) verbunden ist.

3. Beutel nach einem der Ansprüche 1 und 2, dadurch
gekennzeichnet, dass eine zwischen zwei Beuteln
(2) befindliche Seitennaht (13, 14) mittels einer
Trennnahtschweißung oder einer Doppelschrumpf-
nahtschweißung hergestellt ist.

4. Beutel nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch
gekennzeichnet, dass die Beutelklappe (9) mittels
einer Perforation (16) am Beutel (2) befestigt ist.

5. Beutel nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch
gekennzeichnet, dass die nebeneinander ange-
ordneten Beutel (2) mittels einer Perforation verbun-
den sind.

6. Beutel nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch
gekennzeichnet, dass der Beutel (2) eine Boden-
falte (5) aufweist.
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